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könnte die Region auch eine größere Chance bekommen, sich um eine Unterstützung der
Europäischen Union zu bewerben.
Auch wenn sich in Zukunft durch eine Reihe wie im heurigen Jahr ähnlichen Hochwässern
die Theiß regenerieren würde und eventuell noch fischreicher werden würde als früher, die
primäre Bedeutung der Gefahrenbehebung steht außer Zweifel.

Fischereiwirtschaft
und Fischereibiologie
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Rechtsbelange in der Aquakultur

Zulassung von Forellenzuchtbetrieben gemäß
RL 91/67/EWG, zuletzt geändert durch RL 98/45/EG

ENTSCHEIDUNG DER KOMMISSION
vom 22. Februar 2001

zur Festlegung der Probenahmepläne und Diagnoseverfahren
zur Erkennung und zum Nachweis bestimmter Fischseuchen

und zur Aufhebung der Entscheidung 92/532/EWG

E. LICEK, A. HÖFLECHNER UND TH. WEISMANN

Bei den Probenahmeplänen im Rahmen der Zulassung bestehender Zuchtbetriebe haben sich
Änderungen entsprechend der o. a. Entscheidung ergeben. Es ist daher notwendig, den in
»Österreichs Fischerei« (Heft 7 aus Juli 2000) erschienenen Artikel zu korrigieren und den
Abschnitt »spezielle Anforderungen an bestehende Zuchtbetriebe« neu darzustellen. Für
Betriebe, die sich bereits in einem laufenden Zulassungsverfahren befinden, gelten die bishe-
rigen Vorschriften.

SPEZIELLE ANFORDERUNGEN AN BESTEHENDE ZUCHTBETRIEBE

1. Möglichkeit

• Während eines Zeitraumes von 2 Jahren sind weder klinische noch sonstige Zeichen für VHS
und/oder IHN aufgetreten.
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• Während 2 weiterer Jahre finden 2mal jährlich Kontrollbesuche statt, bei denen auf
klinische oder sonstige Zeichen für VHS und/oder IHN geachtet wird und in deren Rahmen
die Entnahme von Proben zur virologischen Untersuchung vorgenommen werden muß.

• Probenumfang/Untersuchung: 150 Fische; das sind 300 Fische pro Jahr; das sind 600 Fische
im gesamten Untersuchungszeitraum.

2. Möglichkeit

• Amtliches Untersuchungsprogramm, in dem nachgewiesen wird, daß seit mindestens 
4 Jahren weder VHS noch IHN in einem Betrieb aufgetreten sind.

• Während 2 weiterer Jahre finden 2mal jährlich Kontrollbesuche statt, bei denen auf klini-
sche oder sonstige Zeichen für VHS und/oder IHN geachtet wird und in deren Rahmen die
Entnahme von Proben zur virologischen Untersuchung vorgenommen werden muß.

• Probenumfang/Untersuchung: 30 Fische; das sind 60 Fische pro Jahr; das sind 120 Fische
im gesamten Untersuchungszeitraum.

Leitlinien und Kriterien für das amtliche Untersuchungsprogramm

1. Ein Untersuchungsprogramm kann nur eingeleitet werden
– entweder nach einem amtlich anerkannten Seuchenbekämpfungsprogramm gegen VHS

und/oder IHN mit Entfernung sämtlicher Fische aus dem Betrieb, Reinigung, Desinfek-
tion und Stilllegung vor der Wiederbelegung mit Fischen von zugelassenen Betrieben oder

– in Fischzuchtbetrieben, in denen noch keine Infektion mit VHS und IHN aufgetreten ist.
2. Das Untersuchungsprogramm muß sich auf klinische und Laboruntersuchungen stützen.
3. Das Programm muß 2 Untersuchungen jährlich umfassen.
4. Bei mindestens einer der jährlich durchzuführenden Untersuchungen sind in jedem Betrieb

30 Proben von Fischgewebe (bzw. 30 Fische) für die Laboruntersuchung zu entnehmen.
5. Das Untersuchungsprogramm ist mindestens 4 Jahre in dem zuzulassenden Betrieb durch-

zuführen.
6. Das Programm wird nur dann amtlich anerkannt, wenn keine Fälle von VHS oder IHN auf-

getreten sind oder nachgewiesen wurden (weder klinische Infektion noch Virusisolierungen).

Tabellarische Zusammenfassung der zwei möglichen Untersuchungsprogramme (I, II) im
Rahmen der Zulassung

Untersuchung

Klinisch

Großes Probenvo-
lumen (je 150 Fische)

Kleines Probenvo-
lumen (je 30 Fische)

Möglichkeit

I 2x 2x 2x 2x

2x 2x 2x 2x 2x 2xII

I

II

600

240 1x 1x 1x 1x

2x 2x

2x 2x

Gesamtprobe 1. Jahr 2. Jahr 3. Jahr 4. Jahr 5. Jahr 6.Jahr
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